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Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 

Der gegen Sebastijan Ristic, Eppinghofer Str. 

105, 45468 Mülheim an der Ruhr, unter dem Ak-

tenzeichen 32-3.005246525/36 am 05.11.2019 

erlassene Bußgeldbescheid konnte nicht zuge-

stellt werden, da der derzeitige Aufenthaltsort 

des Empfängers nicht zu ermitteln und eine Zu-

stellung an einen Vertreter oder Zustellungsbe-

vollmächtigten nicht möglich ist. 

 

Der Bußgeldbescheid vom 05.11.2019 wird hier-

mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-

zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 

öffentlich zugestellt. 

 

Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 

dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 

seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 

zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 

Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 

von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 

Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 

deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

 

Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 

beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an 

der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rat-

haus 1, Zimmer C.277, eingesehen werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 13.11.2019 

  

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 M ü h l e 

 

 

 

 

 

 

Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 

Der gegen Oliver Zafirov, Königsberger Allee 32, 

47058 Duisburg, unter dem Aktenzeichen 32-

3.005245600/24 am 19.11.2019 erlassene Buß-

geldbescheid konnte nicht zugestellt werden, da 

der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 

nicht zu ermitteln und eine Zustellung an einen 

Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht 

möglich ist. 

 

Der Bußgeldbescheid vom 19.11.2019 wird hier-

mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-

zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 

öffentlich zugestellt. 

 

Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 

dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 

seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 

zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 

Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 

von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 

Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 

deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

 

Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 

beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an 

der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rat-

haus 1, Zimmer C.206, eingesehen werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 19.11.2019 

  

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 B a c k m a n n 
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Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 

Der gegen Mateusz Krzysztof Sojka, Essener Str. 

6 B, 45470 Mülheiman der Ruhr, unter dem Ak-

tenzeichen 32-3.000995256/2434 am 

11.11.2019 erlassene Bußgeldbescheid konnte 

nicht zugestellt werden, da der derzeitige Auf-

enthaltsort des Empfängers nicht zu ermitteln 

und eine Zustellung an einen Vertreter oder Zu-

stellungsbevollmächtigten nicht möglich ist. 

 

Der Bußgeldbescheid vom 11.11.2019 wird hier-

mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-

zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 

öffentlich zugestellt. 

 

Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 

dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 

seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 

zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 

Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 

von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 

Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 

deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

 

Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 

beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an 

der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rat-

haus 1, Zimmer C.227, eingesehen werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 19.11.2019 

  

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 T r o m m e r s h a u s e n 

 

 

 

Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 

Der gegen Dirk Lauffs, Karl-Theodor-Str. 19, 

40879 Ratingen, unter dem Aktenzeichen 32-

3.005244021/30 am 19.11.2019 erlassene Buß-

geldbescheid konnte nicht zugestellt werden, da 

eine Zustellung im Ausland nicht möglich ist oder 

keinen Erfolg verspricht. 

 

Der Bußgeldbescheid vom 19.11.2019 wird hier-

mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-

zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 

öffentlich zugestellt. 

 

Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 

dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 

seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 

zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 

Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 

von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 

Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 

deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

 

Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 

beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an 

der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rat-

haus 1, Zimmer C.206, eingesehen werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 20.11.2019 

  

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 K r z i s o w s k i 

 

 

 

Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides 

 

Der gegen Kevin Bornkamm, Borkener Str. 33, 

46342 Velen-Ramsdorf, unter Aktenzeichen 33-

1.02 / MH-AV778 am 25.10.2019 erlassene Ge-

bührenbescheid kann nicht zugestellt werden, 

weil der Betroffene unter der o. g. Anschrift nicht 

anzutreffen ist. 

 

Der Gebührenbescheid wird hiermit gemäß § 1 

Landeszustellungsgesetz (LZG NRW) in Verbin-

dung mit § 10 LZG NRW öffentlich zugestellt. Es 

werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach de-

ren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Der 

Gebührenbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 

dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Ver-

öffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 

vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG 

NRW). 

Nach Zustellung kann der Betroffene gegen den 

Gebührenbescheid innerhalb eines Monats Klage 

erheben. Der Gebührenbescheid kann von dem 

Betroffenen beim Bürgeramt Mülheim an der 

Ruhr, Löhstr. 22 – 26, Zimmer 210, eingesehen 

werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 13.11.2019   

 

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 E d e r 
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Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides 

 

Der gegen Adrian-Constantin Putaru, Adresse 

unbekannt, unter Aktenzeichen 33-1.02 / MH-

AW373 am 08.11.2019 erlassene Gebührenbe-

scheid kann nicht zugestellt werden, weil der Be-

troffene nach unbekannt verzogen ist. 

 

Der Gebührenbescheid wird hiermit gemäß § 1 

Landeszustellungsgesetz (LZG NRW) in Verbin-

dung mit § 10 LZG NRW öffentlich zugestellt. Es 

werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach de-

ren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Der 

Gebührenbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 

dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Ver-

öffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 

vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG 

NRW). 

 

Nach Zustellung kann der Betroffene gegen den 

Gebührenbescheid innerhalb eines Monats Klage 

erheben. Der Gebührenbescheid kann von dem 

Betroffenen beim Bürgeramt Mülheim an der 

Ruhr, Löhstr. 22 – 26, Zimmer 210, eingesehen 

werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 14.11.2019   

 

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 F i t z n e r 

 

 

 

Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides 

 

Der gegen Rafael Villela de Andrade, Broicher 

Waldweg 183, 45479 Mülheim an der Ruhr, unter 

Aktenzeichen 33-1.02 / MH-AQ590 am 

08.11.2019 erlassene Gebührenbescheid kann 

nicht zugestellt werden, weil der Betroffene ins 

Ausland verzogen und eine Zustellung gem. § 9 

LZG NRW nicht möglich ist. 

 

Der Gebührenbescheid wird hiermit gemäß § 1 

Landeszustellungsgesetz (LZG NRW) in Verbin-

dung mit § 10 LZG NRW öffentlich zugestellt. Es 

werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach de-

ren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Der 

Gebührenbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 

dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Ver-

öffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 

vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG 

NRW). 

Nach Zustellung kann der Betroffene gegen den 

Gebührenbescheid innerhalb eines Monats Klage 

erheben. Der Gebührenbescheid kann von dem 

Betroffenen beim Bürgeramt Mülheim an der 

Ruhr, Löhstr. 22 – 26, Zimmer 210, eingesehen 

werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 14.11.2019   

 

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 F i t z n e r 

 

 

 

Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides 

 

Der gegen Maja Simic, Eppinghofer Str. 23, 

45468 Mülheim an der Ruhr, unter Aktenzeichen 

33-1.02 / MH-AU783 am 11.11.2019 erlassene 

Gebührenbescheid kann nicht zugestellt werden, 

weil die Betroffene nach unbekannt verzogen ist. 

 

Der Gebührenbescheid wird hiermit gemäß § 1 

Landeszustellungsgesetz (LZG NRW) in Verbin-

dung mit § 10 LZG NRW öffentlich zugestellt. Es 

werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach de-

ren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Der 

Gebührenbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 

dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Ver-

öffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 

vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG 

NRW). 

Nach Zustellung kann die Betroffene gegen den 

Gebührenbescheid innerhalb eines Monats Klage 

erheben. Der Gebührenbescheid kann von dem 

Betroffenen beim Bürgeramt Mülheim an der 

Ruhr, Löhstr. 22 – 26, Zimmer 210, eingesehen 

werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 19.11.2019   

 

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 E d e r 

 

 

 

Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides 

 

Der gegen Mustafa Semerci, Heinrichstr. 110, 

40239 Düsseldorf, unter Aktenzeichen 33-1.02 / 

MH-FU19 am 08.11.2019 erlassene Gebührenbe-

scheid kann nicht zugestellt werden, weil der Be-

troffene nach unbekannt verzogen ist. 

 

Der Gebührenbescheid wird hiermit gemäß § 1 

Landeszustellungsgesetz (LZG NRW) in Verbin-

dung mit § 10 LZG NRW öffentlich zugestellt. Es 
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werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach de-

ren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Der 

Gebührenbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 

dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Ver-

öffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 

vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG 

NRW). 

Nach Zustellung kann der Betroffene gegen den 

Gebührenbescheid innerhalb eines Monats Klage 

erheben. Der Gebührenbescheid kann von dem 

Betroffenen beim Bürgeramt Mülheim an der 

Ruhr, Löhstr. 22 – 26, Zimmer 210, eingesehen 

werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 18.11.2019   

 

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 E d e r 

 

 

 

Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides 

 

Der gegen Diana Csonka,Heidestr. 70, 45476 

Mülheim an der Ruhr, unter Aktenzeichen 33-

1.02 / MH-AP862 am 07.11.2019 erlassene Ge-

bührenbescheid kann nicht zugestellt werden, 

weil der Betroffene von Amts wegen abgemeldet 

ist. 

 

Der Gebührenbescheid wird hiermit gemäß § 1 

Landeszustellungsgesetz (LZG NRW) in Verbin-

dung mit § 10 LZG NRW öffentlich zugestellt. Es 

werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach de-

ren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Der 

Gebührenbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 

dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Ver-

öffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 

vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG 

NRW). 

Nach Zustellung kann der Betroffene gegen den 

Gebührenbescheid innerhalb eines Monats Klage 

erheben. Der Gebührenbescheid kann von dem 

Betroffenen beim Bürgeramt Mülheim an der 

Ruhr, Löhstr. 22 – 26, Zimmer 210, eingesehen 

werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 14.11.2019   

 

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 E d e r 

 

 

 

Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides 

 

Der gegen Klaus-Peter Haydn, Steigerweg 8, 

45473 Mülheim an der Ruhr, unter Aktenzeichen 

33-1.02 / MH-AS/38 am 07.11.2019 erlassene 

Gebührenbescheid kann nicht zugestellt werden, 

weil der Betroffene von Amts wegen abgemeldet 

ist. 

 

Der Gebührenbescheid wird hiermit gemäß § 1 

Landeszustellungsgesetz (LZG NRW) in Verbin-

dung mit § 10 LZG NRW öffentlich zugestellt. Es 

werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach de-

ren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Der 

Gebührenbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 

dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Ver-

öffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 

vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG 

NRW). 

Nach Zustellung kann der Betroffene gegen den 

Gebührenbescheid innerhalb eines Monats Klage 

erheben. Der Gebührenbescheid kann von dem 

Betroffenen beim Bürgeramt Mülheim an der 

Ruhr, Löhstr. 22 – 26, Zimmer 210, eingesehen 

werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 14.11.2019   

 

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 E d e r 

 

 

 

Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides 

 

Der gegen Thomas Heppner, Hans-Böckler-Platz 

7, 45468 Mülheim an der Ruhr, unter Aktenzei-

chen 33-1.02 / MH-LM161 am 06.11.2019 erlas-

sene Gebührenbescheid kann nicht zugestellt 

werden, weil der Betroffene von Amts wegen ab-

gemeldet ist. 

 

Der Gebührenbescheid wird hiermit gemäß § 1 

Landeszustellungsgesetz (LZG NRW) in Verbin-

dung mit § 10 LZG NRW öffentlich zugestellt. Es 

werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach de-

ren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Der 

Gebührenbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 

dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Ver-

öffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 

vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG 

NRW). 

 

Nach Zustellung kann der Betroffene gegen den 

Gebührenbescheid innerhalb eines Monats Klage 

erheben. Der Gebührenbescheid kann von dem 
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Betroffenen beim Bürgeramt Mülheim an der 

Ruhr, Löhstr. 22 – 26, Zimmer 210, eingesehen 

werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 14.11.2019   

 

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 E d e r 

 

 

 

Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides 

 

Der gegen Ercan Karadeniz, Adresse unbekannt, 

unter Aktenzeichen 33-1.02 / MH-EK5789 am 

11.11.2019 erlassene Gebührenbescheid kann 

nicht zugestellt werden, weil der Betroffene nach 

unbekannt verzogen ist. 

 

Der Gebührenbescheid wird hiermit gemäß § 1 

Landeszustellungsgesetz (LZG NRW) in Verbin-

dung mit § 10 LZG NRW öffentlich zugestellt. Es 

werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach de-

ren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Der 

Gebührenbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 

dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Ver-

öffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 

vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG 

NRW). 

Nach Zustellung kann der Betroffene gegen den 

Gebührenbescheid innerhalb eines Monats Klage 

erheben. Der Gebührenbescheid kann von dem 

Betroffenen beim Bürgeramt Mülheim an der 

Ruhr, Löhstr. 22 – 26, Zimmer 210, eingesehen 

werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 11.11.2019   

 

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 F i t z n e r 

 

 

 

Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides 

 

Der gegen Abid Hussain Bhatti, Duisburger Str. 

480, 45478 Mülheim an der Ruhr, unter Akten-

zeichen 33-1.02 / MH-AP452 am 21.11.2019 er-

lassene Gebührenbescheid kann nicht zugestellt 

werden, weil der Betroffene von Amts wegen ab-

gemeldet ist. 

 

Der Gebührenbescheid wird hiermit gemäß § 1 

Landeszustellungsgesetz (LZG NRW) in Verbin-

dung mit § 10 LZG NRW öffentlich zugestellt. Es 

werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach de-

ren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Der 

Gebührenbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 

dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Ver-

öffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 

vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG 

NRW). 

Nach Zustellung kann der Betroffene gegen den 

Gebührenbescheid innerhalb eines Monats Klage 

erheben. Der Gebührenbescheid kann von dem 

Betroffenen beim Bürgeramt Mülheim an der 

Ruhr, Löhstr. 22 – 26, Zimmer 210, eingesehen 

werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 22.11.2019   

 

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 E d e r 

 

 

 

Öffentliche Zustellung eines  

Gewerbesteuerbescheides 

 

Der Gewerbesteuerbescheid für 2016 und 2019 

und der Gewerbesteuerzinsbescheid für 2016 mit 

den Aktenzeichen 24-5.1/2216203000003 und 

7801002162028 für Emir Celik können nicht zu-

gestellt werden, weil dessen Anschrift unbekannt 

ist. 

 

Die Bescheide werden deshalb hierdurch gemäß 

§ 1 des Landeszustellungsgesetzes in Verbindung 

mit § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes öf-

fentlich zugestellt. Die Bescheide können von 

dem Betroffenen im Rathaus, Am Rathaus 1, 

45468 Mülheim an der Ruhr, Fachbereich Finan-

zen, Team Gemeindesteuern, Zimmer B.211, 

eingesehen werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 14.11.2019 

 

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 F r e y e r 

 

 

 

Öffentliche Zustellung einer Überleitungsanzeige 

 

Die an Anwar Majid, geb. am 06.01.1982, gerich-

tete Überleitungsanzeige vom 04.09.2019 kann 

nicht zugestellt werden, da der jetzige Aufenthalt 

des Empfängers unbekannt ist. 
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Die Überleitungsanzeige gemäß § 132 Abs. 2 

BGB i. V. m. 204 ff ZPO wird hiermit nach § 15 

Abs. 2 des Verwaltungszustellungsgesetzes zuge-

stellt. 

 

Sie kann bei der Stadtverwaltung Mülheim an der 

Ruhr, Sozialamt, Bereich Jugend, Unterhaltsvor-

schuss, Friedrichstr. 12, 45468 Mülheim an der 

Ruhr, eingesehen werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 12.11.2019 

 

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 F r ö h l i c h – L u e b 

 

 

 

Öffentliche Zustellung einer Überleitungsanzeige 

 

Die an Mathew Osei, geb. am 14.02.1976, ge-

richtete Überleitungsanzeige vom 06.11.2019 

kann nicht zugestellt werden, da der jetzige Auf-

enthalt des Empfängers unbekannt ist. 

 

Die Überleitungsanzeige gemäß § 132 Abs. 2 

BGB i. V. m. 204 ff ZPO wird hiermit nach § 15 

Abs. 2 des Verwaltungszustellungsgesetzes zuge-

stellt. 

 

Sie kann bei der Stadtverwaltung Mülheim an der 

Ruhr, Sozialamt, Bereich Jugend, Unterhaltsvor-

schuss, Friedrichstr. 12, 45468 Mülheim an der 

Ruhr, eingesehen werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 12.11.2019 

 

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 F r ö h l i c h – L u e b 

 

 

 

Öffentliche Zustellung einer  

Überleitungsanzeige 

 

Die an Georgios Leonidas Vlantis, geb. 

14.07.1979, letzte bekannte Adresse Hans-

Böckler-Platz 7, 45468 Mülheim an der Ruhr, ge-

richtete Rechtswahrungsanzeige vom 21.11.2019 

kann nicht zugestellt werden, da der jetzig Auf-

enthalt des Empfängers unbekannt ist. 

 

Die Überleitungsanzeige gem. § 132 Abs. 2 BGB 

i. V. m. 204 ff ZPO wird hiermit nach § 15 Abs. 2 

des Verwaltungszustellungsgesetzes zugestellt. 

Sie kann bei der Stadtverwaltung Mülheim an der 

Ruhr, Sozial/Bereich Jugend, Unterhaltsvor-

schusskasse, Friedrichstr. 12, eingesehen wer-

den. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 21.11.2019 

 

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 S c h n e i m a n n  

 

 

 

Öffentliche Zustellung 

eines Rücknahme-/Rückforderungsbescheides 

 

Der an Deniz Naues, zuletzt wohnhaft gewesen 

Gartenstr. 32 in 45468 Mülheim an der Ruhr, zu-

zustellende Rücknahme-/Rückforderungsbescheid 

vom 13.11.2019 (Aktenzeichen: 50-

711/81757/07) konnte nicht zugestellt werden, 

da der jetzige Aufenthalt des Empfängers 

unbekannt ist.  

 

Der Rücknahme-/Rückforderungsbescheid gem. 

§§ 48, 50 Sozialgesetzbuch Zehntes Buch (SGB 

X) in Verbindung mit § 34 a Abs. 3 Sozialgesetz-

buch II (SGB II) wird hiermit nach § 15 Abs. 2 

des Verwaltungszustellungsgesetzes zugestellt. 

 

Er kann bei der Sozialagentur Mülheim an der 

Ruhr, Löhberg 72 in 45468 Mülheim an der Ruhr, 

Frau Ostermann, Zi. 201, eingesehen werden. 

 

Mülheim an der Ruhr, den 13.11.2019 

 

 Der Oberbürgermeister 

 I.A. 

 

 O s t e r m a n n 
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Öffentliche Zustellung 

eines Rückforderungsbescheides 

 

Der an Aaron jose Noel Matic-Barisa, zuletzt 

wohnhaft gewesen  Duisburger Str. 204 in 45478 

Mülheim an der Ruhr, zuzustellende Rückforde-

rungsbescheid vom 13.11.2019 (Aktenzeichen: 

50-714/111067/98) konnte nicht zugestellt 

werden, da der jetzige Aufenthalt des 

Empfängers unbekannt ist.  

 

Der Rückforderungsbescheid gem. § 24 Abs. 4 

Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) wird 

hiermit nach § 15 Abs. 2 des 

Verwaltungszustellungsgesetzes zugestellt. 

 

Er kann bei der Sozialagentur Mülheim an der 

Ruhr, Eppinghofer Str.50 in 45468 Mülheim an 

der Ruhr, Herr Pollok, eingesehen werden. 

 

Mülheim an der Ruhr, den 13.11.2019 

 

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 P o l l o k 

 

 

 

Öffentliche Zustellung 

eines Rückforderungsbescheides 

 

Der an Saskia Michalski, zuletzt wohnhaft gewe-

sen  Jörgelstr. 18 in 45475 Mülheim an der Ruhr, 

zuzustellende Rückforderungsbescheid vom 

22.11.2019 (Aktenzeichen: 50-715/108994/73) 

konnte nicht zugestellt werden, da der jetzige 

Aufenthalt der Empfängerin unbekannt ist.  

 

Der Rückforderungsbescheid gem. § 22 Abs. 6 

Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) wird 

hiermit nach § 15 Abs. 2 des 

Verwaltungszustellungsgesetzes zugestellt. 

 

Er kann bei der Sozialagentur Mülheim an der 

Ruhr, Eppinghofer Str. 50 in 45468 Mülheim an 

der Ruhr, Herr Pollok, eingesehen werden. 

 

Mülheim an der Ruhr, den 22.11.2019 

 

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 P o l l o k 

 

 

 

 

Verlust eines Dienstausweises 

 

Der Dienstausweis des Herbert Jasmer, ausge-

stellt von der Stadt Mülheim an der Ruhr, mit 

dem Gültigkeitsvermerk 30.04.2021, ist in Ver-

lust geraten; er wird hiermit für ungültig erklärt. 

Der unbefugte Gebrauch des Dienstausweises 

wird strafrechtlich verfolgt. 

Sollte der Ausweis gefunden werden, wird gebe-

ten, ihn der Stadt Mülheim an der Ruhr, Sozial-

amt, Ruhrstr. 1, 45468 Mülheim an der Ruhr, zu-

zuleiten. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 19.11.2019 

 

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 K o n i t z k a 
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Satzung vom 18.11.2019 

über die Festsetzung der Steuersätze für die Realsteuern der 

Stadt Mülheim an der Ruhr im Haushaltsjahr 2020 (Hebesatzsatzung 2020) 

 

 

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekannt-

machung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 11. 

April 2019 (GV. NRW S. 202) in Verbindung mit § 25 Grundsteuergesetz in der Fassung des Gesetzes zur 

Reform des Grundsteuerrechts vom 7. August 1973 (BGBl. I S. 965), zuletzt geändert durch Artikel 38 

des Gesetzes vom 19. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2794) und des § 16 des Gewerbesteuergesetzes in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 (BGBl. I S. 4167), zuletzt geändert durch Artikel 8 

des Gesetzes vom 11. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2338), hat der Rat der Stadt in seiner Sitzung am 

07.11.2019 folgende Hebesatzsatzung beschlossen: 

 

 

§ 1 

 

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt: 

 

1. Grundsteuer 

  a)  für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) 265 v. H. 

  b)  für die Grundstücke (Grundsteuer B)   890 v. H. 

 

2. Gewerbesteuer 580 v. H. 

 

 

§ 2 

 

Diese Satzung tritt am 01.01.2020 in Kraft. 
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Bekanntmachungsanordnung 

Die vorstehende Satzung vom 18.11.2019 über die Festsetzung der Steuersätze für die Realsteuern der 

Stadt Mülheim an der Ruhr im Haushaltsjahr 2020 (Hebesatzsatzung 2020) wird hiermit gemäß § 2 Abs. 4 

Nr. 1 der BekanntmVO öffentlich bekannt gemacht. 

 

Gemäß § 2 Abs. 4 Nr. 3 der BekanntmVO i. V. m. § 7 Abs. 6 GO wird darauf hingewiesen, dass die Verlet-

zung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 

(GO) gegen diese Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung  nicht mehr geltend gemacht 

werden kann, es sei denn  

 

 a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 

  

 b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

  

 c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet 

  oder 

  

 d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Mülheim an der Ruhr vorher gerügt 

und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 

ergibt. 

 

    

 

   Mülheim an der Ruhr, den 18.11.2019 

 

   Der Oberbürgermeister 

 

   U l r i c h  S c h o l t e n 
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Vierzehnte Änderungssatzung vom 18.11.2019 zur  

Gebührensatzung für die Abfallentsorgung in der  

Stadt Mülheim an der Ruhr vom 28.07.2004 

 

Aufgrund der §§ 7, 8, 41 Abs. 1 Satz 2 f der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 5 

des Gesetzes vom 11. April 2019 (GV. NRW. S. 202), des § 9 des Abfallgesetzes für das Land Nordrhein - 

Westfalen (Landesabfallgesetz - LAbfG -) vom 21. Juni 1988 (GV. NRW. S. 250), zuletzt geändert durch 

Artikel 2 des Gesetzes vom 7. April 2017 (GV. NRW. S. 442) und der §§ 1, 4 und 6 des Kommunalabga-

bengesetzes für das Land Nordrhein - Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 1969 (GV NRW S. 712), zuletzt 

geändert durch Artikel 19 des Gesetzes vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90), hat der Rat der Stadt 

Mülheim an der Ruhr in seiner Sitzung am 07.11.2019 folgende Satzung beschlossen: 

 

 

Artikel 1 

 

§ 3 wird wie folgt neu gefasst:  

Gebühren 

 

1.  Gebühr für Abfälle aus Haushaltungen und Abfälle zur Beseitigung aus sonstigen Herkunftsbereichen 

bei regelmäßiger Behälterabfuhr  

 

1.1 vom Abholplatz gemäß § 18 der Satzung über die Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Ab-

fällen in der Stadt Mülheim an der Ruhr (Abfallwirtschaftssatzung) vom 16.12.2015 in der zurzeit 

gültigen Fassung. 

 

1.1.1 Bei einmaliger Leerung jede Woche (Regelabfuhr) 

 

1.1.1.1 für fahrbare Restabfallbehälter mit  60 l Inhalt      231,11 €/Jahr  

1.1.1.2 für fahrbare Restabfallbehälter mit   80 l Inhalt      275,66 €/Jahr  

1.1.1.3 für fahrbare Restabfallbehälter mit   120 l Inhalt      364,75 €/Jahr  

1.1.1.4 für fahrbare Restabfallbehälter mit   240 l Inhalt      599,55 €/Jahr  

1.1.1.5 für fahrbare Restabfallbehälter mit   660 l Inhalt       1.689,40 €/Jahr  

1.1.1.6 für fahrbare Restabfallbehälter mit   770 l Inhalt       1.954,72 €/Jahr  

1.1.1.7 für fahrbare Restabfallbehälter mit   1.100 l Inhalt      2.620,74 €/Jahr  

1.1.1.8 für Unterflurbehälter für Restabfall      je  1.000 l Inhalt      2.382,49 €/Jahr  

 

Diese Sätze sind bei Leerungen der Restabfallbehälter, die über die Regelabfuhr unter 1.1.1 hinausgehen, 

mit der Zahl dieser Leerungen zu vervielfältigen. Für die außerhalb der Regelabfuhr zusätzlich durchge-

führten Leerungen wird bei fahrbaren Behältern ein Aufschlag von 15 % festgesetzt. 
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1.1.2  Bei einmaliger Leerung jede zweite Woche  

 

1.1.2.1 für fahrbare Restabfallbehälter mit      60 l Inhalt    115,55 €/Jahr  

1.1.2.2 für fahrbare Restabfallbehälter mit      80 l Inhalt    137,83 €/Jahr  

 

1.2 Außerhalb des Abholplatzes (Vollservice) gemäß § 18 der Satzung über die Vermeidung, Verwertung 

und Beseitigung von Abfällen in der Stadt Mülheim an der Ruhr (Abfallwirtschaftssatzung) vom 

16.12.2015 die unter den Punkten 1.2.1.1 bis 1.2.1.5 und 1.2.2.1 bis 1.2.2.2 aufgeführten Leistungen 

angeboten: 

 

1.2.1  Bei einmaliger Leerung jede Woche (Regelabfuhr) 

1.2.1.1  bei Abholung eines fahrbaren Restabfallbehälters mit 60 l Inhalt entstehen folgende zusätzliche 

Gebühren:  

bis 10 m          30,46 €/Jahr  

von 10 bis 30 m         60,92 €/Jahr  

von 30 m bis 100 m     106,60 €/Jahr 

über 100 m, je angefangene 100 m   106,60 €/Jahr 

bis 10 m über Stufen        60,92 €/Jahr  

von 10 bis 30 m über Stufen      106,60 €/Jahr  

von 30 m bis 100 m über Stufen   121,82 €/Jahr 

über 100 m über Stufen, je angefangene 100 m 121,82 €/Jahr 

aus dem Keller      121,82 €/Jahr 

 

1.2.1.2  bei Abholung eines fahrbaren Restabfallbehälters mit 80 l Inhalt entstehen folgende zusätzliche 

Gebühren:  

bis 10 m        32,49 €/Jahr  

von 10 bis 30 m       64,97 €/Jahr  

von 30 m bis 100 m     113,71 €/Jahr 

über 100 m, je angefangene 100 m   113,71 €/Jahr 

bis 10 m über Stufen      64,97 €/Jahr  

von 10 m bis 30 m über Stufen     113,71 €/Jahr  

von 30 m bis 100 m über Stufen    129,95 €/Jahr  

über 100 m über Stufen, je angefangene 100 m 129,95 €/Jahr 

aus dem Keller       129,95 €/Jahr 
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1.2.1.3  bei Abholung eines fahrbaren Restabfallbehälters mit 120 l Inhalt entstehen folgende zusätzliche 

Gebühren:  

bis 10 m       36,54 €/Jahr 

von 10 bis 30 m      73,10 €/Jahr 

von 30 m bis 100 m     127,92 €/Jahr 

über 100 m, je angefangene 100 m   127,92 €/Jahr 

 

1.2.1.4  bei Abholung eines fahrbaren Restabfallbehälters mit 240 l Inhalt entstehen folgende zusätzliche 

Gebühren:  

bis 10 m       40,61 €/Jahr 

von 10 bis 30 m      81,22 €/Jahr 

von 30 m bis 100 m     142,13 €/Jahr 

über 100 m, je angefangene 100 m   142,13 €/Jahr 

 

1.2.1.5  bei Abholung eines fahrbaren Restabfallbehälters mit 660 l Inhalt entstehen folgende zusätzliche 

Gebühren:  

bis 10 m       121,82 €/Jahr 

von 10 bis 30 m      243,66 €/Jahr 

von 30 m bis 100 m     426,39 €/Jahr 

über 100 m, je angefangene 100 m   426,39 €/Jahr 

 

1.2.1.6  bei Abholung eines fahrbaren Restabfallbehälters mit 770 l Inhalt entstehen folgende zusätzliche 

Gebühren:  

bis 10 m       138,07 €/Jahr 

von 10 bis 30 m      276,15 €/Jahr 

von 30 m bis 100 m     483,27 €/Jahr 

über 100 m, je angefangene 100 m   483,27 €/Jahr 

 

1.2.1.7  bei Abholung eines fahrbaren Restabfallbehälters mit 1100 l Inhalt entstehen folgende zusätzli-

che Gebühren: 

bis 10 m       154,31 €/Jahr 

von 10 bis 30 m      308,63 €/Jahr 

von 30 m bis 100 m     540,10 €/Jahr 

über 100 m, je angefangene 100 m   540,10 €/Jahr 

 

Die Sätze 1.2.1.1 bis 1.2.1.7 sind bei Leerungen der Restabfallbehälter, die über die Regelab-

fuhr unter 1.1.1 hinausgehen, mit der Zahl dieser Leerungen zu vervielfältigen. Bei einer Abho-

lung über Stufen sind ausschließlich Restabfallbehälter von 60 und 80 l Inhalt zulässig. 
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1.2.2  Bei einmaliger Leerung jede zweite Woche 

 

1.2.2.1  bei Abholung eines fahrbaren Restabfallbehälters mit 60 l Inhalt entstehen folgende zusätzliche 

Gebühren: 

bis 10 m        15,23 €/Jahr  

von 10 bis 30 m       30,46 €/Jahr  

von 30 m bis 100 m     53,30 €/Jahr 

über 100 m, je angefangene 100 m   53,30 €/Jahr 

bis 10 m über Stufen      30,46 €/Jahr  

von 10 m bis 30 m über Stufen     53,30 €/Jahr  

von 30 m bis 100 m über Stufen    60,92 €/Jahr  

über 100 m über Stufen, je angefangene 100 m 60,92 €/Jahr 

aus dem Keller       60,92 €/Jahr 

 

1.2.2.2  bei Abholung eines fahrbaren Restabfallbehälters mit 80 l Inhalt entstehen folgende zusätzliche 

Gebühren: 

bis 10 m        16,25 €/Jahr  

von 10 bis 30 m       32,49 €/Jahr  

von 30 m bis 100 m     56,85 €/Jahr 

über 100 m, je angefangene 100 m   56,85 €/Jahr 

bis 10 m über Stufen      32,49 €/Jahr  

von 10 m bis 30 m über Stufen     56,85 €/Jahr  

von 30 m bis 100 m über Stufen    64,97 €/Jahr  

über 100 m über Stufen, je angefangene 100 m 64,97 €/Jahr 

aus dem Keller       64,97 €/Jahr 

 

1.3 Die Leerung des/r Bioabfallbehälter/s erfolgt jede zweite Woche und in den Monaten April bis ein-

schließlich November jede Woche. 

Die Gebührensätze für zusätzliche Bioabfallbehälter gemäß § 14 Absatz 3, Satz 3 der Satzung über 

die Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen in der Stadt Mülheim an der Ruhr (Abfall-

wirtschaftssatzung) vom 16.12.2015 in der zurzeit gültigen Fassung betragen bei Abholung vom Ab-

holplatz gemäß § 18 der Satzung über die Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen in 

der Stadt Mülheim an der Ruhr (Abfallwirtschaftssatzung) vom 16.12.2015 in der zurzeit gültigen Fas-

sung: 

 

1.3.1  für fahrbare Bioabfallbehälter mit 120 l Inhalt   91,19 €/Jahr 

1.3.2  für fahrbare Bioabfallbehälter mit 240 l Inhalt   149,89 €/Jahr 

 



 

 

 

 

 

480 

 

 

 

1.4  Außerhalb des Abholplatzes (Vollservice) gemäß § 18 der Satzung über die Vermeidung, Verwertung 

und Beseitigung von Abfällen in der Stadt Mülheim an der Ruhr (Abfallwirtschaftssatzung) vom 

16.12.2015 in der zurzeit gültigen Fassung werden die unter den Punkten 1.4.1, 1.4.2 und 1.4.3 auf-

geführten Leistungen angeboten:  

 

1.4.1  bei Abholung eines fahrbaren Bioabfallbehälters mit 120 l Inhalt entstehen folgende zusätzliche 

Gebühren: 

bis 10 m       30,46 €/Jahr 

von 10 bis 30 m      60,92 €/Jahr 

von 30 m bis 100 m     106,60 €/Jahr 

über 100 m, je angefangene 100 m   106,60 €/Jahr 

 

1.4.2  bei Abholung eines fahrbaren Bioabfallbehälters mit 240 l Inhalt entstehen folgende zusätzliche 

Gebühren: 

bis 10 m       33,84 €/Jahr 

von 10 bis 30 m      67,69 €/Jahr 

von 30 m bis 100 m     118,44 €/Jahr 

über 100 m, je angefangene 100 m   118,44 €/Jahr 

 

1.5  Die Leerung des/r Abfallbehälter/s für Altpapier (Blaue Tonne/n) erfolgt jede vierte Woche.  

 

1.6  Außerhalb des Abholplatzes (Vollservice) gemäß § 18 der Satzung über die Vermeidung, Verwertung 

und Beseitigung von Abfällen in der Stadt Mülheim an der Ruhr (Abfallwirtschaftssatzung) vom 

16.12.2015 in der zurzeit gültigen Fassung werden die unter den Punkten 1.6.1, 1.6.2 und 1.6.3 

aufgeführten Leistungen angeboten: 

 

1.6.1  bei Abholung eines fahrbaren Abfallbehälters für Altpapier (Blaue Tonne) mit 120 l Inhalt ent-

stehen folgende zusätzliche Gebühren: 

bis 10 m       9,13 €/Jahr 

von 10 bis 30 m      18,28 €/Jahr 

von 30 m bis 100 m     31,98 €/Jahr 

über 100 m, je angefangene 100 m   31,98 €/Jahr 

 

1.6.2   bei Abholung eines fahrbaren Abfallbehälters für Altpapier (Blaue Tonne) mit 240 l Inhalt ent-

stehen folgende zusätzliche Gebühren:  

bis 10 m       10,15 €/Jahr 

von 10 bis 30 m      20,31 €/Jahr 

von 30 m bis 100 m     35,54 €/Jahr 

über 100 m, je angefangene 100 m   35,54 €/Jahr 
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1.6.3  bei Abholung  eines fahrbaren Abfallbehälters für Altpapier (Blaue Tonne) mit 1100 l Inhalt ent-

stehen folgende zusätzliche Gebühren: 

bis 10 m       38,85 €/Jahr 

von 10 bis 30 m      77,16 €/Jahr 

von 30 m bis 100 m     135,03 €/Jahr 

über 100 m, je angefangene 100 m   135,03 €/Jahr 

 

 

2.  Gebühr für sonstige Leistungen zur Entsorgung von Abfällen aus Haushaltungen und Abfällen zur 

Beseitigung aus sonstigen Herkunftsbereichen  

 

2.1  Abfallentsorgung mit Großraumwechselcontainern  

Die Gebühren setzen sich zusammen aus Grundgebühren für die Behältergestellung und den Trans-

port zuzüglich der Entsorgungskosten.  

 

2.1.1  Grundgebühren für Behältergestellung und Transport 

 

2.1.1.1  für die Gestellung eines Großraumwechselcontainers 

pro Kalendermonat (gleich Mindestgebühr)     51,19 €  

2.1.1.2  für die Gestellung einer Abfallpresse pro Kalendermonat 

(gleich Mindestgebühr)        292,53 €  

2.1.1.3  je Transport         122,66 €  

2.1.1.4  bei gleichzeitiger Abholung von zwei Großraumwechselcontainern 

bei dem Gebührenpflichtigen unter Einsatz eines 

Containerfahrzeuges mit Anhänger pro Behälter je Transport  97,95 € 

 

2.1.2  Entsorgungskosten 

für Abfälle aus Haushaltungen, die nicht über die regelmäßige  

Behälterabfuhr gemäß 1.1 und 1.2 der Satzung , sondern über  

Großraumwechselcontainer entsorgt werden und brennbare  

Abfälle zur Beseitigung aus sonstigen Herkunftsbereichen   114,60 €/t  

 

2.2  Für Abfuhr mit städtischen Sammelfahrzeugen verschiedener Größen nach Zeitaufwand (Berech-

nungseinheit je 6 Min.) 423,24 €/Std  

 

2.3  Behälterabfuhr außerhalb der regelmäßigen Abfuhr bei ausschließlicher Abholung vom Abholplatz  

2.3.1   Bei Ausleihen eines  

2.3.1.1   Abfallbehälters mit 80 l Inhalt    40,81 €/Stück 
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2.3.1.2  Abfallbehälters mit 120 l Inhalt     44,90 €/Stück 

2.3.1.3  Abfallbehälters mit 240 l Inhalt     53,06 €/Stück 

2.3.1.4  Abfallbehälters mit 660 l Inhalt     66,96 €/Stück 

2.3.1.5  Abfallbehälters mit 770 l Inhalt     67,76 €/Stück 

2.3.1.6  Abfallbehälters mit 1.100 l Inhalt    79,20 €/Stück 

 

 

2.3.2  Für jeden weiteren Behälter, begrenzt bei 80 - 240 l Inhalt auf 10 Behälter und bei 660 - 1100 l 

Inhalt auf 6 Behälter, wird nur der Preis für die Entsorgung berechnet 

 

2.3.2.1 für Abfallbehälter mit 80 l Inhalt    4,43 €/Stück 

2.3.2.2 für Abfallbehälter mit 120 l Inhalt    6,94 €/Stück 

2.3.2.3 für Abfallbehälter mit 240 l Inhalt    12,62 €/Stück 

2.3.2.4  für Abfallbehälter mit 660 l Inhalt    27,53 €/Stück 

2.3.2.5  für Abfallbehälter mit 770 l Inhalt    30,97 €/Stück 

2.3.2.6  für Abfallbehälter mit 1100 l Inhalt    43,61 €/Stück 

 

3.  Gebühr je Abfallsack mit 120 l Inhalt     4,70 € 

 

4.  Gebühr je Laubsack mit 120 l Inhalt     1,60 € 

 

5. Gebühr für den Austausch von Abfallbehältern von 60 l - 1100 l Inhalt ab 

angeforderter zweiter Volumenänderung innerhalb eines Kalenderjahres    32,57 € 

(Bei Wohnungswechsel oder der Einführung zusätzlicher 

Getrenntsammelsysteme erfolgt der Behältertausch ohne Gebühr) 

 

 

 

Artikel 2 

 

Diese Änderungssatzung tritt am 01.01.2020 in Kraft. Gleichzeitig tritt § 3 der Gebührensatzung für die 

Abfallentsorgung in der Stadt Mülheim an der Ruhr vom 28.07.2004 in der z. Z. gültigen Fassung außer 

Kraft. 
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Bekanntmachungsanordnung 

 

Die vorstehende „Vierzehnte Änderungssatzung vom 18.11.2019 zur Gebührensatzung für die Abfallent-

sorgung in der Stadt Mülheim an der Ruhr vom 28.07.2004“ wird hiermit gemäß § 2 Abs. 4 Nr. 1 der Be-

kanntmVO öffentlich bekannt gemacht.  

 

Gemäß § 2 Abs. 4 Nr. 3 der BekanntmVO i. V. m. § 7 Abs. 6 GO wird darauf hingewiesen, dass die Verlet-

zung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 

(GO) gegen diese Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht 

werden kann, es sei denn 

 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet 

oder 

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Mülheim an der Ruhr vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.  

 

 

Mülheim an der Ruhr, den 18.11.2019  

 Der Oberbürgermeister  

   U l r i c h  S c h o l t e n 
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Zweiundzwanzigste Änderungssatzung vom 18.11.2019 zur  

Gebührensatzung für die Abwasserbeseitigung in der  

Stadt Mülheim an der Ruhr vom 22.12.1997 

 

Aufgrund der §§ 7, 8, 41 Abs. 1 Satz 2 f der Gemeindeordnung für das Land NordrheinWestfalen in der 

Fassung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 11. Ap-

ril 2019 (GV. NRW.S.202) und der §§ 4, 6 und 7 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein- 

Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 1969 (GV. NRW. S. 712), zuletzt geändert durch Artikel 19 des Geset-

zes vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90), § 54 des Wassergesetzes für das Land Nordrhein- Westfalen 

(LWG) in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes zur Änderung wasser- und wasserverbandsrechtlicher 

Vorschriften vom 8. Juli 2016 (GV. NRW. S. 559), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 2. 

Juli 2019 (GV. NRW. S. 341) sowie § 2 des Nordrhein-westfälischen Gesetzes zur Ausführung des Abwas-

serabgabengesetzes (Abwasserabgabengesetz Nordrhein-Westfalen - AbwAG NRW) vom 8. Juli 2016 (GV. 

NRW. S. 559, 590), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 2. Juli 2019 (GV. NRW. S. 341) 

und der Satzung über die Abwasserbeseitigung und den Anschluss von Grundstücken an die öffentlichen 

Abwasseranlagen in der Stadt Mülheim an der Ruhr (Abwasserbeseitigungssatzung) vom 09. Juni 1997 in 

der zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Mülheim an der Ruhr in seiner Sitzung am 07.11.2019 

folgende Satzung beschlossen: 

 

Artikel 1 

 

Im § 10 werden die Gebührensätze wie folgt geändert: 

§ 10 Absatz 1  

Für beitragspflichtige Mitglieder wasserwirtschaftlicher Verbände beträgt die Abwassergebühr jährlich 

 

a) je Kubikmeter Schmutzwasser      1,76 € 

b) je Quadratmeter angeschlossener Grundstücksfläche   0,99 € 

 

§ 10 Absatz 2  

Für die übrigen Benutzer beträgt die Abwassergebühr jährlich  

 

a) je Kubikmeter Schmutzwasser      3,06 €  

b) je Quadratmeter angeschlossener Grundstücksfläche   1,19 € 
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Artikel 2 

 

Diese Änderungssatzung tritt am 01.01.2020 in Kraft. Gleichzeitig treten die durch diese Satzung geän-

derten Bestimmungen der Gebührensatzung für die Abwasserbeseitigung in der Stadt Mülheim an der 

Ruhr vom 22.12.1997 in der zurzeit gültigen Fassung außer Kraft. 

 

 

Bekanntmachungsanordnung 

 

Die vorstehende „Zweiundzwanzigste Änderungssatzung vom 18.11.2019 zur Gebührensatzung für die 

Abwasserbeseitigung in der Stadt Mülheim an der Ruhr vom 22.12.1997“ wird hiermit gemäß § 2 Abs. 4 

Nr. 1 der BekanntmVO öffentlich bekannt gemacht.  

 

Gemäß § 2 Abs. 4 Nr. 3 der BekanntmVO i. V. m. § 7 Abs. 6 GO wird darauf hingewiesen, dass die Verlet-

zung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 

(GO) gegen diese Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht 

werden kann, es sei denn 

 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 

durchgeführt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet 

oder 

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Mülheim an der Ruhr vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.  

 

 

Mülheim an der Ruhr, den 18.11.2019  

Der Oberbürgermeister  

U l r i c h  S c h o l t e n 
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Achtzehnte Änderungssatzung vom 18.11.2019 

zur Satzung über die Straßenreinigung und den Winterdienst und die Erhebung entsprechender 

Gebühren in der Stadt Mülheim an der Ruhr 

(Straßenreinigungs-, Winterdienst- und Gebührensatzung) 

vom 01.03.2004 

Aufgrund der §§ 7, 8, 41 Abs. 1 Satz 2 f der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 5 

des Gesetzes vom 11. April 2019 (GV. NRW. S. 202), der §§ 3 und 4 des Gesetzes über die Reinigung öf-

fentlicher Straßen (Straßenreinigungsgesetz NW - StrReinG NW) vom 18. Dezember 1975 (GV. NW. S. 

706, 1976 S. 12), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 25. Oktober 2016 (GV. NRW. 

S. 868) und der §§ 4, 6 und 7 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein- Westfalen (KAG) 

vom 21.Oktober 1969 (GV. NRW. S. 712), zuletzt geändert durch Artikel 19 des Gesetzes vom 23. Januar 

2018 (GV. NRW. S. 90) hat der Rat der Stadt Mülheim an der Ruhr in seiner Sitzung am 07.11.2019 fol-

gende Satzung beschlossen: 

 

 

Artikel 1 

Im § 6 Absatz 5 werden die Gebührensätze wie folgt geändert: 

 

(5) Bei einer einmaligen wöchentlichen Reinigung durch die Stadt beträgt die Benutzungsgebühr jährlich 

je Meter Grundstücksseite (Absätze 1 bis 4) für öffentliche Straßen, die 

a) dem Anliegerverkehr dienen (Anliegerverkehrsstraßen) und 

 1. im Straßenverzeichnis mit B 1 gekennzeichnet sind, 4,49 € 

 2. im Straßenverzeichnis mit C 1 gekennzeichnet sind, 12,04 € 

 

b) überwiegend von innerörtlicher Verkehrsbedeutung und 

 1. im Straßenverzeichnis mit B 2 gekennzeichnet sind, 4,09 € 

 2. im Straßenverzeichnis mit C 2 gekennzeichnet sind, 11,24 € 

 

c) von überörtlicher Verkehrsbedeutung und 

 1. im Straßenverzeichnis mit B 3 gekennzeichnet sind, 3,71 € 

 2. im Straßenverzeichnis mit C 3 gekennzeichnet sind, 10,46 € 

 

d) im Fußgängerbereich liegen und im Straßenverzeichnis mit D 

 gekennzeichnet sind, 6,66 € 

 

Wird mehrmals wöchentlich gereinigt, vervielfacht sich die Benutzungsgebühr entsprechend. 

 



 

 

 

 

 

487 

 

 

 

Im § 6 Absatz 6 werden die Gebührensätze wie folgt geändert: 

 

(6) Die Gebühren für die Durchführung des Winterdienstes betragen für die Straße 

jährlich je Meter Grundstücksseite 

a) mit der Kennzeichnung W 1 

 (vorrangig vor den Straßen mit der Einstufung W 2), die 

 1. dem Anliegerverkehr dienen (Anliegerverkehrsstraßen) und 

  im Straßenverzeichnis mit W 1.1 gekennzeichnet sind, 2,06 € 

 2. überwiegend von innerörtlicher Verkehrsbedeutung und 

  im Straßenverzeichnis mit W 1.2 gekennzeichnet sind, 1,86 € 

 3. von überörtlicher Verkehrsbedeutung und 

  im Straßenverzeichnis mit W 1.3 gekennzeichnet sind 1,65 € 

 

b) mit der Kennzeichnung W 2 

 (nach den Straßen mit der Einstufung W 1 ), die  

 1. dem Anliegerverkehr dienen (Anliegerverkehrsstraßen) und 

  im Straßenverzeichnis mit W 2.1 gekennzeichnet sind, 0,85 € 

 2. überwiegend von innerörtlicher Verkehrsbedeutung und 

  im Straßenverzeichnis mit W 2.2 gekennzeichnet sind, 0,76 € 

 3. von überörtlicher Verkehrsbedeutung und 

  im Straßenverzeichnis mit W 2.3 gekennzeichnet sind, 0,67 € 

 

 

Artikel 2 

 

Diese Änderungssatzung tritt am 01.01.2020 in Kraft. 

Gleichzeitig treten die im § 6 Absatz 5 und Absatz 6 enthaltenen Gebührensätze der Satzung über die 

Straßenreinigung und den Winterdienst und die Erhebung entsprechender Gebühren in der Stadt Mülheim 

an der Ruhr (Straßenreinigungs-, Winterdienst- und Gebührensatzung) vom 01.03.2004 in der zurzeit gül-

tigen Fassung außer Kraft. 
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Bekanntmachungsanordnung 

 

Die vorstehende „Achtzehnte Änderungssatzung vom 18.11.2019 zur Satzung über die Straßenreinigung 

und den Winterdienst und die Erhebung entsprechender Gebühren in der Stadt Mülheim an der Ruhr 

(Straßenreinigungs-, Winterdienst- und Gebührensatzung) vom 01.03.2004 “ wird hiermit gemäß § 2 Abs. 

4 Nr. 1 der BekanntmVO öffentlich bekannt gemacht.  

 

Gemäß § 2 Abs. 4 Nr. 3 der BekanntmVO i. V. m. § 7 Abs. 6 GO wird darauf hingewiesen, dass die Verlet-

zung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 

(GO) gegen diese Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht 

werden kann, es sei denn 

 

e) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 

f) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

g) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet 

oder 

h) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Mülheim an der Ruhr vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.  

 

 

Mülheim an der Ruhr, den 18.11.2019  

Der Oberbürgermeister  

U l r i c h  S c h o l t e n 
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Gebührensatzung für Leistungen des Standesamtes  

der Stadt Mülheim an der Ruhr vom 15.11.2019 

 

Aufgrund des §§ 7, 41 Abs. 1 Abs. 1 Satz 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 

14. Juli 1994 (Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen- GV.NRW. S. 666), zuletzt 

geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 11.04.2019 (GV.NRW. S. 202), des § 2 Abs. 3 des Gebühren-

gesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 23. August 1999 (GV.NRW. S. 524), zuletzt geändert 

durch Gesetz vom 08. Dezember 2015 (GV.NRW. S. 836) sowie der §§ 1, 2, 4 und 5 des Kommunalabga-

bengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalens vom 21. Oktober 1969 (GV.NRW. S. 712), zuletzt geän-

dert durch Artikel 19 des Gesetzes vom 23. Januar 2018 (GV.NRW. S. 90) hat der Rat der Stadt Mülheim 

an der Ruhr in seiner Sitzung am 10.10.2019 folgende Gebührensatzung beschlossen: 

 

 

§ 1 Gegenstand der Satzung 

Für die in der Anlage 1 genannten Leistungen des Standesamtes der Stadt Mülheim an der Ruhr nach dem 

Personenstandsgesetz werden von der Tarifstelle 5b der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung Nord-

rhein-Westfalen (AVerwGebO NRW) abweichende Gebührensätze festgelegt. Die Erhebung von Gebühren 

anderer Rechtsvorschriften für besondere Leistungen, die in dem Gebührentarif nicht aufgeführt sind, 

bleibt unberührt. 

 

 

§ 2 Höhe der Gebühren 

Die Höhe der Gebühr richtet sich nach dem Gebührentarif, der Bestandteil dieser Satzung ist. Bei mehre-

ren, nebeneinander vorzunehmenden gebührenpflichtigen Handlungen werden die Gebühren einzeln nach 

dem in Betracht kommenden Gebührentarif erhoben. 

 

 

§ 3 Gebührenschuldner 

(1) Gebührenschuldner ist, wer die Amtshandlung selbst oder durch einen Dritten, deren Handeln ihm zu-

zurechnen ist, beantragt hat oder wer durch sie unmittelbar begünstigt wird. 

(2) Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamtschuldner. 

 

 

§ 4 Fälligkeit der Gebühren 

(1) Die Gebührenpflicht entsteht mit der Erbringung der Leistung. 

(2) Die Vornahme einer Amtshandlung kann von einer Vorauszahlung der Gebühr abhängig gemacht wer-

den. 

(3) Der Gebührenschuldner hat Anspruch auf eine Quittung.  



 

 

 

 

 

490 

 

 

 

§ 5 Gebührenerstattung 

Im Voraus entrichtete Gebühren werden anteilmäßig erstattet, wenn die Stadt die Durchführung der 

Amtshandlung aus Gründen widerruft, die nicht vom Gebührenschuldner zu vertreten sind. 

 

 

§ 6 Inkrafttreten 

Diese Gebührensatzung tritt am Tag nach ihrer Verkündung im Amtsblatt der Stadt Mülheim an der Ruhr 

in Kraft. 

 

 

 

Bekanntmachungsanordnung 

Die vorstehende Gebührensatzung für Leistungen des Standesamtes der Stadt Mülheim an der Ruhr vom 

15.11.2019 wird hiermit gemäß § 2 Abs. 4 Nr. 1 der BekanntmVO öffentlich bekannt gemacht. 

 

Gemäß § 2 Abs. 4 Nr. 3 der BekanntmVO i. V. m. § 7 Abs. 6 GO wird darauf hingewiesen, dass die Verlet-

zung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 

(GO) gegen diese Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung  nicht mehr geltend gemacht 

werden kann, es sei denn  

 

 a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 

  

 b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

  

 c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet 

  oder 

  

 d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Mülheim an der Ruhr vorher gerügt 

und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 

ergibt. 

 

    

 

   Mülheim an der Ruhr, den 15.11.2019 

 

   Der Oberbürgermeister 

 

   U l r i c h  S c h o l t e n 
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